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Zu TOP 4 

 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024  
 

 

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß der Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die  

 

Baker Tilly GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Düsseldorf),  

 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 

bis zum 30. September 2024 zu wählen. 

 

Für die genannten Prüfungsleistungen hat der Prüfungsausschuss gemäß Artikel 16 Absatz 

(2) der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 

16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission 

dem Aufsichtsrat empfohlen, das Prüfungsmandat der Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Düsseldorf), zu erneuern. Der Prüfungsausschuss hat 

erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm 

keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Artikel 16 Absatz (6) 

der vorgenannten Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 auferlegt wurde. 
 


